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• dem Gut des Meisingers zu Meising, Pfarre 
Sarleinsbach, mit einem jährlichen Dienst 
von 14 ß 20 d, 12 Metzen Korn und  
24 Metzen Habern. 
 

• dem Gut des Kreys zu Peilstein, Pfarre 
Peilstein, mit einem jährlichen Dienst von  
2 ß 17 d 
 

• dem Gut des Wüdhans zu Peilstein, Pfarre 
Peilstein, mit einem jährlichen Dienst von  
2 ß 17 d 

 
Diese Güter verschreibt Marx Oeder seiner 
Frau für den Fall, dass er vor ihr stirbt, 
solange, bis seine Erben diese Güter um 950 fl 
ablösen. Diese Ablösung kann jedes Jahr um 
Lichtmess stattfinden. 
 
Ansonsten gehört ihr nach seinem Tod die 
Hälfte der fahrenden Habe, ausgenommen 
Büchsen, Pulver, Ross, Harnisch und Pfeil. 
 
Nach Ablösung der Widerlage von 400 fl sollen 
diese wieder in Hypotheken angelegt werden 
und seiner Frau als Leibgedinge dienen. Nach 
ihrem Tod fällt dieser Betrag an seine Erben 
zurück. 
 
Falls seine Frau Barbara vor ihm stirbt, liegt 
die Nutznießung ihre Aussteuer von 400 fl bei 
ihrem Ehemann und fällt erst nach seinem Tod 
samt der Morgengabe von 150 fl an ihre 
Erben. 
 
Nach seinem Tod erhält die Witwe den 
Scheiblhof solange zur Nutznießung, wie sie 
Witwe ist; danach fällt er an seine Erben 
zurück. 
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